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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §59 Abs1;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Für das Vorliegen eines verbindlichen Abspruches in einer Verwaltungssache ist der Wille der Behörde, in diesem Sinne

"hoheitliche Gewalt" zu üben, maßgeblich; fehlt dieser Wille, kommt dem betre=enden Akt kein normativer Gehalt zu.

Nur wenn die Behörde den Willen hat, eine "bindende Regelung" zu erlassen, kann nach der Rechtsprechung das

Vorliegen eines Bescheides angenommen werden. Bloße "Mitteilungen" sind daher keine Bescheide (vgl. die

Nachweise zur ständigen Rechtsprechung bei Walter/Thienel, a.a.O., S. 884 =).Für das Vorliegen eines verbindlichen

Abspruches in einer Verwaltungssache ist der Wille der Behörde, in diesem Sinne "hoheitliche Gewalt" zu üben,

maßgeblich; fehlt dieser Wille, kommt dem betre=enden Akt kein normativer Gehalt zu. Nur wenn die Behörde den

Willen hat, eine "bindende Regelung" zu erlassen, kann nach der Rechtsprechung das Vorliegen eines Bescheides

angenommen werden. Bloße "Mitteilungen" sind daher keine Bescheide vergleiche die Nachweise zur ständigen

Rechtsprechung bei Walter/Thienel, a.a.O., Sitzung 884 ff).
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